
DORF UND FAMILIE  I  55BLW 17  I  28. 4. 2023

FO
TO

S:
 D

R
. K

AT
H

A
R

IN
A

 M
Ü

H
LB

AU
ER

Die Not der verwilderten Katzen
Freilebende Katzen vermehren sich oft stark, wodurch sich Krankheiten und 
Parasiten ausbreiten können. Besonders Jungtiere haben eine hohe Sterblichkeit. 

W ieder einmal klingelt 
das Telefon beim Tier-
schutzverein Landkreis 

Landshut – Cats & Dogs in Not e. V.: 
Eine besorgte Dame wendet sich an 
den Verein, denn sie hat auf dem ver-
lassenen Nachbaranwesen eine ver-
wilderte Katzenmutter mit ihren vier 
Jungen entdeckt. Die Kätzchen leiden 
an Katzenschnupfen, einer hochan-
steckenden Infektionskrankheit, die 
die oberen Atemwege und Augen be-
fällt, ihre Mutter ist mager und aus-
gemergelt. Das Team des Tierschutz-
vereins ist sofort zur Stelle und rückt 
mit mehreren Lebendfallen an, um 
die scheue Katzenfamilie zu sichern. 

Kurze Zeit später werden die Kat-
zen aufgrund des schlechten Allge-
meinzustandes der Jungtiere in tier-
ärztliche Obhut übergeben. Erst nach 
einer knappen Woche intensiver tier-
medizinischer Betreuung befinden 
sich die Kätzchen auf dem Weg der 
Besserung und können einige Zeit 
später in ein passendes neues Zu-
hause vermittelt werden. Ihre scheue 
Mutter wird behandelt, kastriert und 
an der Fundstelle wieder frei gelas-
sen. Kein Einzelfall.

Immer mehr wild lebende 
Katzen in Bayern

Deutschlandweit gibt es laut Deut-
schem Tierschutzbund geschätzt 
2 Mio. Streunerkatzen. Diese sind 
für die Bevölkerung jedoch oft un-
sichtbar, da sie sich besonders in 
ländlichen Regionen aufhalten und 
landwirtschaftliche Betriebe, leer ste-
hende Anwesen, Ställe, Firmenge-
lände sowie Schrebergärten als Un-
terschlupf nutzen. Meist handelt es 
sich bei diesen Katzen um entlaufe-
ne beziehungsweise ausgesetzte und 
sich selbst überlassene Hauskatzen, 
die in Folge zunehmend verwildern. 
Durch die die frühe Geschlechtsrei-
fe und hohe Reproduktionsrate (zwei 
bis drei Würfe pro Jahr mit durch-
schnittlich zwei bis fünf Jungtieren 
pro Wurf) erhöht sich die Anzahl der 
Katzen unter Umständen binnen we-
niger Jahre rapide und gerät schnell 
außer Kontrolle.

In derart schnell wachsenden Kat-
zenkolonien kommt es zur Verbrei-
tung von ansteckenden und oft töd-
lich verlaufenden Krankheiten sowie 
zu einem schwerwiegenden Parasi-
tenbefall. Wild lebende Katzen haben 
durch Mangelernährung, fehlende 
tiermedizinische Versorgung und In-
zucht eine geringe Lebenserwartung, 

die Sterblichkeitsrate ist besonders 
bei Jungtieren sehr hoch. Weiterhin 
stellen diese Katzen oft ein Ärgernis 
für Anwohner und Landwirte dar, da 
sie Sandkästen, Beete und Futtermit-
tel durch ihre Hinterlassenschaften 
verunreinigen und besonders unkas-
trierte Kater ein ausgeprägtes Terri-
torial- und Markierverhalten zeigen. 
Außerdem fallen Studien zufolge al-
lein in Deutschland bis zu  200 Mio. 
Vögel pro Jahr Freigängerkatzen zum 
Opfer und auch Reptilien und Klein-
säuger werden in ihren Beständen 
bedroht.

Auf menschliche  
Fürsorge angewiesen

Die romantisierte Vorstellung vom 
Leben verwilderter Hauskatzen ent-
spricht also keineswegs der Realität. 
Diese Katzen sind keine Wildtiere, 
sondern domestizierte Hauskatzen 
und deshalb auf die Fürsorge des 
Menschen angewiesen. 

Was mit ein paar zutraulichen Kat-
zen anfängt, endet schnell in einer 
unüberschaubaren Überpopulation 
und Verwilderung. Verpasst man die 
bei Jungtieren so wichtige Prägepha-
se bis zu einem Alter von acht Wo-
chen, z. B. wenn die Mutterkatze ei-
nen schwer zugänglichen Platz zum 
Werfen ausgesucht hat, werden die-
se Kätzchen wahrscheinlich nie mehr 
echtes Vertrauen in den Menschen 
fassen und scheu bleiben. 

Überpopulation  
nachhaltig eindämmen

Ein paar Monate später gibt es den 
nächsten Nachwuchs von diesen halb-
scheuen Tieren, der dann ein Schat-
tendasein ohne direkten menschli-
chen Kontakt führt und nicht selten 
abwandert. Katzenhalter und Hofbe-
sitzer sollten deshalb Verantwortung 
übernehmen und ihre Tiere sowie zu-
gelaufene Streuner kastrieren lassen. 
Nur so lässt sich die unkontrollierte 
Vermehrung nachhaltig stoppen.

Tierschutzvereine versuchen seit 
vielen Jahren, die Flut an Katzen 
durch Unfruchtbarmachung einzu-
dämmen und so die Populations-
dichte zu reduzieren. Bei Kastrati-
onsaktionen werden Futterstellen 
eingerichtet sowie anschließend alle 
Katzen einer Kolonie mit Hilfe von 
Lebendfallen eingefangen und zum 
Tierarzt gebracht. Dort werden die 
Tiere medizinisch versorgt, kastriert 
und mittels Mikrochip oder Tätowie-
rung gekennzeichnet. 

Jungtiere, die zu jung für eine Kas-
tration sind und noch gut an den 
Menschen gewöhnt werden können, 
werden in privaten Pflegestellen auf-
gezogen, geimpft und gekennzeich-

net, um sie dann als verschmuste 
Haustiger in ein neues Zuhause zu 
vermitteln. Erwachsene wild leben-
de Katzen sind in der Regel nicht 
mehr zähmbar und werden – nach-
dem sie sich von der Kastration erholt 
haben – wieder vor Ort freigelassen 
und über die Futterstelle weiterhin 
mit Nahrung und Wasser versorgt. 

Der Mythos, dass eine kastrierte 
Katze, die gefüttert wird, keine Mäu-
se mehr fängt, stimmt schlichtweg 
nicht. Der angeborene Jagdtrieb ist 
nach der Kastration weiterhin vor-
handen. Jedoch sind diese Tiere zu-
gänglicher für menschlichen Kon-
takt, bleiben in der Regel ortstreu und 
werden somit weniger in Verkehrs-
unfälle verwickelt.

Freigänger und  
Streuner kastrieren

Die Arbeit der Vereine hat ge-
zeigt, dass nur durch flächendecken-
de Kastration der stetig wachsen-
den Population von verwilderten 
Katzen tierschutzgerecht, nachhal-
tig und wirksam begegnet werden 
kann. Tierschutzvereine wünschen 
sich deshalb eine ganzheitliche Lö-
sung. Da jahrzehntelange Bemühun-
gen in Form von Kastrationsaktionen 
und Aufnahme hilfebedürftiger Tie-
re die Problematik nicht entschär-
fen konnten und eine enorme finan-
zielle Belastung für die Vereinskasse 
darstellen, kämpfen die Vereine bay-
ernweit für die Einführung einer 
Kastrationspflicht.

2013 wurde zum Schutz frei le-
bender Katzen der §13b in das Tier-
schutzgesetz eingeführt, welcher sich 
mit dem Erlass von Katzenschutzver-
ordungen befasst. Kurz zusammen-
gefasst schreibt eine derartige Ver-
ordnung die Kastration von Katzen 
im unkontrollierten Freigang sowie 
deren Kennzeichnung und Registrie-
rung in einem Haustierregister vor.

Wo bereits Katzenschutzverord-
nungen in Kraft getreten sind, konn-
te eine effektive Reduzierung der 
oftmals kranken und verwahrlosten 
Katzen erreicht werden. Die besse-
re Rückverfolgbarkeit entlastet Tier-
heime, Gemeinden und Steuerzah-
ler. Zudem besteht Rechtssicherheit, 
wenn unkastrierte, nicht gekenn-
zeichnete Fundtiere aufgegriffen 
werden.

Haben sich wilde Katzen bei Ih-
nen eingenistet und vermehrt oder 
ist Ihnen ein Streuner zugelaufen? 
Dann können Sie sich bei einem lo-
kalen Tierschutzverein melden. Die-
ser unterstützt beim Einfangen und 
übernimmt in der Regel einen Groß-
teil der Kosten für die Kastrationen 
und Kennzeichnung.

Dr. Katharina Mühlbauer

Katzenkolonien: Verwilderte Streuner werden von Tierschutzvereinen 
an Futterstellen eingefangen, kastriert und anschließend wieder 
freigelassen, um die unkontrollierte Vermehrung zu verhindern.

Katzenschnupfen: Besonders 
junge Katzen werden oft von der 
ansteckenden Krankheit befallen.


